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SCHREIBEN DES BISCHOFS VON KONSTANZ, [ JOHANN FRANZ SCHENK VON
STAUFFENBERG] , AN [ BUERGERMEISTER, SCHULTHEISS, LAND-
AMMAENNER UND RAETE DER] IM THURGAU REGIERENDEN[ VII]
ORTE [VIII ALTEN ORTE, AUSG. BE]

"Denen Herren Naahpahren ist vorhin zur geniege bekhant , welcher gestalten

schon vor geraumer Zeith zwischen uns [ als Gerichtsherren in der Stadt Bi¬

schof szell ] undt dem Collegiat Stüfft St . Relagii in Bischoffzell , sodann
2

denen JJnderthanen gedachter Underthanen wegen annehmung der Burgern sich

Eraignet habe , undt wir darauffhin nicht allein bey der Ersteren Jnstanz

[Oberamt des Thurgaus ] zue Frawenfeld , sonder auch bey der vorjährigen Tag-

sazung [ Jahrrechnung ] zue Baaden in appellatorio wider gedachte Underthanen

rechtlich gesprochen , mithin dieselbe von Jhrem nichtigen begehren abgewisen

worden währen . Wann nun zue vernehmen ist , als suechten gedachte Underthanen

all vorgegangener Urthlen , ohnangesehen dise sach äbermahl nacher Baaden zue

ziehen , undt Eine Revision zue Erhalten , undt aber die H. Nachpahren von selb-



sten . . . begreiffen werden 3 das nachdemme dise saoh schon in der ersteren

Jnstanz genuegsccmb undersuecht 3 auch diser spruch zue Baaden confirmiert 3 ja

so gahr die appellation von denen JJnderthanen völlig deseriert worden 3 der¬

gleichen Revision wider allen rechte läüffe 3 undt mann sich sonsten wider

Unruehige Underthanen Niemalen Einiger ruehe getrosten könte . So leben wür

der Zueversichtlichen Hoffnung 3 die Herren Nachpahren dero zue Baaden habende

Gesantschafft dahin zue Jnstruieren belieben werden 3 dass mehrgedachte Under¬

thanen nimmermehr angehört 3 sonder ab - undt zue ruehe gewisen werden sollen 3

gestalten wür die H. Nachpahren hierumb . . . Ersuecht haben wollen 3 als es das

ansehen hat 3 das nur die jenige Undterthanen 3 welche vermuetlich das wenigste

beyzuetragen vermögen 3 die Unruehigste seyen 3 undt allein uns undt dem Colle-

giat Stüfft grosse Cösten zue verursachen 3 Jhnen aber vermitelst dise Proces-

ses von der gemeündt Einig Nuzen zue machen suechen thuen " .

1 ) vgl . EA VI 2 , 1809 Art . 580ff

Kopie , zuhanden des Tagsatzungsgesandten Beat Jakobs  II . Zurlauben;
gleiche Hand wie AH 54/87 , d . h . aus der bischöflichen Kanzlei
AH 54 , 241 - 242 - Blatt 242 r  leer
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